
Produktbezeichnung:
Geschmack:
Verkehrsbezeichnung:

BCAA Pulver Instant 2:1:1
Pfirsich
BCAA (Verzweigt-Kettige Aminosäuren, instantisiert) mit Pfirsich-
Geschmack und Süßungsmittel

Artikelnummer:

Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Instantisierungsmittel 
Sonnenblumen-Lecithin, Süßungsmittel Sucralose

Nährwertangaben: ======= Pro 100 g ======= ====== Pro Portion ======
        10 g

====================== ======================
Energie 1586 kJ 159 kJ

378 kcal 38 kcal
Fett 0.0 g 0.0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 0.0 g 0.0 g
Kohlenhydrate 6.7 g 0.8 g
- davon Zucker 0.3 g <0.1 g
Ballaststoffe 0.0 g 0.0 g
Eiweiß 77.3 g 7.7 g
Salz 0.2 g <0.1 g

BCAA 79.4 g 8.0 g
- L-Leucin 39.7 g 4.0 g
- L-Isoleucin 19.8 g 2.0 g
- L-Valin 19.8 g 2.0 g

====================== ======================

Dosierung: empfohlene tägliche Verzehrsmenge 10 g Pulver aufgelöst in 400 ml Wasser

Abpackung: 300g / 500g

Haltbarkeit: 24 Monate

Lagerbedingungen: Bei einer Temperatur zwischen 15°C und 22°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung,
großen Temperaturunterschieden, Fremdgerüchen und Feuchtigkeit schützen

GVO-Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.

Allergenkennzeichnung: nach Verordnung (EG) Nr. 1169/2011

Gluten nicht enthalten
Krebstiere nicht enthalten
Eier nicht enthalten
Fisch nicht enthalten
Erdnüsse nicht enthalten
Soja nicht enthalten
Milch (inkl. Laktose) nicht enthalten
Schalenfrüchte nicht enthalten
Sellerie nicht enthalten
Senf nicht enthalten
Sesamsamen nicht enthalten
Schwefeldioxid und Sulfite nicht enthalten
Lupinen nicht enthalten
Weichtiere nicht enthalten
Spuren von Erdnüssen und Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
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Produktspezifikation



Hinweise:
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Die aufgeführten Angaben auf der Produktspezifikation sollten als Grundlage zur Etiketten-Anfertigung dienen. Werden auf dem 
Etikett von der Spezifikation abweichende Angaben getroffen, liegt dies in der Verantwortung des Inverkehrbringers.
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